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·:Qie_E:tnwohnergenieinde: Biberist unterbreitet dem Regierungsrat 
die .A,'b;®derung ·des :'Speziellen BebauUngsplanes "obere -Nei..unatt 11 

zur Generun:tgung. · · · 

. . . ~ 

Mit .. RRB Nr. 3904 vom 11. Juli 1961 wurde der spezielle Bebauungs-.. _ :.·;: c: _(·.~- ~~) .L .1 :. : ::-. ·.· ·.:: : '· . . . ··' 

plan 11 obe:Pe Neumatt" mit der zugehörenden Zqnen- un._d ... :ßauordnung 
genehmigt. Am 21. März 1969 wurden mit RRB Nr. 1445 Plan und 

Reglement ein erstes Mal abgeändert •.. :J:n .. O.~P. 2\if:i:s:Ch~J:izßft ;h~t 

s,iql:J. ,ger .E~~~;n.ti.ilner, der Par~~lle Nr. 403 be;re~t::;faF~lä.f;JTJ eben-
_, _L...... : ... - . ,· .. · ...•.. · ..... -· .. -···- ·• ... . . . . . 

ft~-h-~- ·.:~~ne_, _;de::;r:- }l)lf:Liegenden, geplanten; oder :b~_re·~~~- rea;tisierten 
Bebauun·g, .. ent,ßprephende NeuüberbaulJP.g ßeinez:- ,Parzelle· if!s Auge 

. . ' ! ·, . . . . . ~ . . ·-. -. 'J ••. 

zu fassen. 

Aus di.~sem Grunde . e:pfährt der rechtsf?UJ. tj,._Pe P~an .im nC>;J?filichen, 

.·. ~w~s?r~~ H~~~.tstr,Eisse und Leutholdstr,a;s,se · ~ei~ge~~n Te.:LJ., die 
folgend~~_Ae!.J.derungen: 
. . . . '/,·.:,_ . 

Auf den:--Parz·ell;en Nr·~·-:·162:3 lind Nr~ 4ö3 entsteht an· Stelle des 
,/ geplanten . 5.:_g~~:chos·s·i~-eii· Gebäudes· und der· Bela.ssun.g': d·e$ Alt

baus (Parzeüie Nr~ 4b3) '{ün 4-geschds~:igeis ·scheibenil~hs: mit 

westsei tig Attikageschoss,. Der Fürif'geschosser auf' I?ar·!Z~lle 
Nr. 405 erhält ein erweitertes Erdgeschoss •. P.ie .Stellung der 

• . • ' ;- · ~ . . ' ; • .' ~.; . !._ ,: ;· ;:2 . i ·.-.:.; .. } ' .: : : .1 r .'. :. ••• • 

Bauten .. e;r-.t'ährt gegenüber. dem. alten Plan eine-geringfügige 
Ver~~hiebimg um ca. 3 m_';;~~h N~rden. 

Die zü< den bisherigen· Plänen voin 11. Juli·· 1961 und 21. März 1969 

gehörende Bau- und z-bnenordnung behält a\.ic:h '·rur den neuen Teil 

ihre Gültigkeit. 

Die Abänderung des Bebauringsplanes "obere Neumatt" lag vom 

13. März l9?,~J(~;j.s;:}P.cj::.~t!?.Srf;f 1974 öffent),.iSf!:~ a;uf .•.. ;Ei~:. g~:t;&.:e~l. keine 
Einsprachen ein, so dass der Gemeinderat den Plan am_.22o April 

1974 genehmigen konnte. 
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Formell '\rurde das Verfahren richtig durchgeführt. 

Materiell ist folgendes zu bemerken: 

a).Grünstreifen: 

Zwischen der im Norden der Gebäude liegenden Schräg~arkierung 

und :der. Hauptstrasse mij;;. Trpt~oir_ ist -~~J?. .s-~grünt~r Trenngürtel 
vorgesehen •. J:);teser ist il!l Be:r;~ich d.er Parz~ülen Nr •. 403 und 

. ·' . •• .. . ~· . ' ' ' . ' ., • ~ '' • ' ,. • .. • ' ·~ ,,.; ·•· ...: • ,. • .. .. " " , ' . ' I· 

· Nr: 162.3 ·wesentlich zÜ · schmal, ~o dass ~.ine ais Trennung 

wirkende Bepflanzung verunmöglicht wird. Die Breite der be-

pflaniten Grünfläche mussmindestens 2m, im westlichen Teil 

besser 3·m betragen • 

. b) Verkehrserschliessung · 

- · Die Verkehrskonzeption entspricht: :grundsätzlfÖ.h ·dem mit RRB 

Nr.· 3904 vöm '11. Juli 1961 bereit:s gemehmigtmf'spezi:ellen 
· · · Bebatturigsplan'~·· Hingegen' ·'s·inci' ·folgende Präzisi.erUhgen anzu

bringen: 

( 

Die Hauptzufahrt ab Kant-&hsistr~sse erfolgt über die Gutenberg
strasse • ,·Nordwestlich .Jori GB · N;. 403 wird für den Ehdausbau 

.< 

eine Zufahrt zum Areal jedoch nur im Rechtsverkehr gestattet; 

sie ist entsprechend ~u signalisiez:en. Die westlich der Parzelle 

Nr ••. l6,f3 im heutigen .ZeJ tpunkt benützte Zufahrt ist bei Reali( 
sierv.pg der vorerw~hn;ten Zufahrt aufzuheben. Sie dient dann '· 

nur noch dem Fussgän9~rverkehr. 

Die Ausfahrt von den im· Bebauungsplan erfassten Liegenschaften 

erfolgt durch zwei Einbfi.hnstrassen ausschliesslich auf die 
Leutholdstrasse. Die' Parkierung ist durch zwei Tiefgaragen 

sowie operirdisch~ Ab.stellplätze zwischen Hauptstrasse. und 
•. :.:. . : ... . l. . ... ;, . 

. Gepäude sowie. e!ltl.ap.g der LeutP,oldstrasse gelöst. 

Es wird 

.. beschlossen:. ; 

1. Der abge-ä~derte sl:fez1i:ell~ Beh~u~gs~ian :"obere: Neu~kt·tn wird 
. . . r r·~ , ~ . . :-- . 

genehmigt·~ · _,,·. 

.. . :~ ( :· .. 
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2. Die Zonen- und Bauordnung zum speziellen Bebauungsplan 11 obere 
Neumatt 11 vom 11. Juli 1961 und 21. l'·-Tärz 1969 behält ihre 
Gültigkeit. 

3. Die unter 11materielle Bemerkungen" verlangten Aenderungen 
sind auszuführen. 

4. Die Gemeinde wird verhalten, dem kant. Amt für Raumplanung 
bis zum 31. Juli 1974 noch 2 Pläne, wovon mindestens einer 
auf Leinwand aufgezogen, versehen mit dem Genehmigungsver
merk der Gemeinde, zuzustellen. 

Genehmigungsgebühr: Fr. 70.--
Publikationskosten: Fr .. 18.-- (Staatskanzlei Nr. 572 ) KK 

Fr. 88.--
------------------ Der Staatsschreiber~ 

~. \iOJ~ 
Bau-Departement (2) HS 
Kant. Hochbauamt (2) 
Kant. Tiefbauamt (2) 
Rechtsdienst des Bau-Departementes 
Amt für Raumplanung ( 2) , ".,mj + ~li.=l~·r;en. PJ au 

Kreisbauamt I, 4500 Solothurn, mit 1 gen. Plan 
AmtsGhreiberei Kriegstetten, 4500 Solothurn 
Kant. Finanzverwaltung (2) 
Ammannamt der Einwohnergemeinde, 4562 Biberist 
Bauverwaltung der Einwohnergemeinde, 4562 Biberist, mit 1 sen. 

Plan -
Sekretariat der Katasterschatzung 

Amtsblatt Publikation: Der abgeänderte spezielle Bebauungsplan 
11 obere Nem1att" der Einwohnergemeinde 
Biberist wird genehmigt. 
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